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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) und kann deren
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob Bundesrecht verletzt wurde, indem das kantonale Gericht den
Anspruch des Beschwerdeführers auf Invalidenleistungen gegenüber der
Beschwerdegegnerin verneint hat.

E. 2.2.1
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden im
angefochtenen Urteil zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies insbesondere die
Voraussetzungen, nach welchen gemäss Art. 23 lit. a und lit. b BVG Anspruch auf
Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge besteht (Urteile 9C_333/2018 vom 25. Januar
2019 E. 6.2.1, 9C_536/2012 vom 28. Dezember 2012 E. 2.1.3), und die Erwägungen zur
Beweiskraft von medizinischen Unterlagen ( BGE 125 V 351 E. 3a, vgl. auch E. 3b/bb).

E. 2.2.2
Zu beachten gilt es zudem, dass entscheidungserhebliche Feststellungen der Vorinstanz zur
Art des Gesundheitsschadens und zur Arbeitsfähigkeit, die Ergebnis einer
Beweiswürdigung sind, das Bundesgericht binden, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig
sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen ( Art. 97 Abs. 1
BGG sowie Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ; vgl. BGE 132 V 393 E. 3.2). Dies gilt auch für
den Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat
(SVR 2008 BVG Nr. 31 S. 126, 9C_182/2007 E. 4.1.1). Frei überprüfbare Rechtsfragen
sind dagegen die Missachtung der Anforderungen an die Beweiskraft ärztlicher Berichte
und Gutachten (Urteil 9C_899/2017 vom 9. Mai 2018 E. 2.1 mit Hinweisen) sowie die
Frage, nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung über den Zeitpunkt des Eintritts
einer rechtserheblichen Arbeitsunfähigkeit erfolgt (Urteil 9C_772/2014 vom 28. April 2015
E. 4.3).

E. 3.1
Das kantonale Gericht hat eine Bindungswirkung an die Feststellung der IV-Stelle
betreffend Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zu Recht verneint. Es ist in diagnostischer



Hinsicht dem Gutachten von Dr. med. D.________ vom 27. September 2012 gefolgt. Den
Anspruch des Beschwerdeführers auf Invalidenleistungen gegenüber der
Beschwerdegegnerin hat es dann jedoch mit der Begründung verneint, dass weder
aussagekräftige (echtzeitliche) medizinische Stellungnahmen zu einer relevanten
Veränderung der Arbeitsfähigkeit im Sinne der Art. 23 lit. a oder lit. b BVG während der
Versicherungsdauer bei der Beschwerdegegnerin vorlägen, noch konkrete Anhaltspunkte
bestünden, dass der Verlust oder eine Veränderung des allenfalls schon früher teilweise
eingeschränkten Leistungsvermögens während der Anstellungen des Beschwerdeführers bei
der B.________ AG und bei C.________ arbeitsrechtlich in Erscheinung getreten seien. Es
hat in antizipierter Beweiswürdigung auf weitere medizinische Abklärungen verzichtet und
darauf geschlossen, dass die Folgen der Beweislosigkeit vom Beschwerdeführer zu tragen
seien.

E. 3.2.1
Vorweg ist festzuhalten, dass auf unsubstanziierte Vorbringen respektive Anträge ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ) sowie unzulässige, rein appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil
(vgl. BGE 144 V 50 E. 4.2 mit Hinweisen) nicht weiter einzugehen ist.

E. 3.2.2
Sodann verkennt der Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz den Widerspruch im
Gutachten von Dr. med. D.________ nicht grundsätzlich darin gesehen hat, dass einerseits
die Gesundheitsstörung seit der Kindheit und Jugend bestehen soll, eine (100%ige)
Arbeitsunfähigkeit jedoch erst ab Verlust des letzten Arbeitsplatzes im Jahre 2011
eingetreten sein soll. Vielmehr hat das kantonale Gericht als diskrepant beurteilt, dass der
Experte auf der einen Seite von einer seit Kindheit und Jugend bestehenden Störung ohne
wesentliche Veränderungen des Gesundheitszustandes im Sinne einer einschneidenden
Verbesserung oder richtungsgebenden Verschlechterung im Verlauf sprach und dann
jedoch im Zusammenhang mit dem Beginn und Verlauf der verminderten Arbeitsfähigkeit
von "spätestens seit Juni 2011" ausging (vgl. vorinstanzliche Erwägung 4.3.3 S. 8). Dass bei
im Wesentlichen unveränderter Gesundheitsstörung im Jahre 2011 unvermittelt eine
vollständige Arbeitsunfähigkeit eingetreten sein soll, erscheint tatsächlich nicht
nachvollziehbar. Weiterungen erübrigen sich.

E. 3.2.3
Die Vorinstanz hat sodann erwogen, dass keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorlägen,
dass der Verlust oder eine Veränderung des allenfalls schon früher teilweise
eingeschränkten Leistungsvermögens während der Anstellung bei C.________
arbeitsrechtlich in Erscheinung getreten seien (vorinstanzliche Erwägung 4.6.2 S. 10).
Inwiefern diese, auf einer konkreten Beweiswürdigung beruhende Schlussfolgerung
offensichtlich unrichtig sein oder das Ergebnis einer Rechtsverletzung darstellen soll (E. 1
und 2.2.2 hiervor), ist nicht ersichtlich:

Der Beschwerdeführer scheint zu verkennen, dass es nicht genügt, wenn sich die
zwischenmenschlichen Probleme im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zeigten. Sie müssen
sich vielmehr im Sinne einer nachgewiesenen und damit dem Arbeitgeber aufgefallenen
Einbusse an funktionalem Leistungsvermögen konkret nachteilig bemerkbar gemacht
haben. Dies wird auch bei Persönlichkeitsstörungen (vorliegend zumindest
Differenzialdiagnose) vorausgesetzt (vgl. Urteil 9C_49/2010 vom 23. Februar 2010 E. 2.2;
siehe auch Urteil 9C_51/2020 vom 17. November 2020) und ist daher auch hier zu



verlangen. In diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz insbesondere auf die Bestätigung
von C.________ vom 19. Mai 2012 hingewiesen, wonach der Beschwerdeführer bei ihm zu
100 % gearbeitet hatte und der Vorgesetzte keinen Grund hatte feststellen können, weshalb
er nicht arbeitsfähig gewesen sein soll (vorinstanzliche Erwägung 4.6.2 S. 10). Dass die
Chemie zwischen ihm und dem Beschwerdeführer Probleme bereitete, ist dabei nicht
entscheidend. Denn offensichtlich war der Beschwerdeführer in der Lage, seine (zweifellos
bereits damals vorhandenen) Defizite zu kompensieren, so dass es zu keinen
nachgewiesenen Leistungseinbussen kam. Er arbeitete ab März 2011 bei C.________ und
kündigte das Arbeitsverhältnis am 30. Mai 2011 per 30. Juni 2011 selbst. Somit war er
während drei Monaten angestellt, ohne dass er entlassen worden wäre. Dieser Umstand
wiederum bildet ein gewichtiges Indiz dafür, dass der Beschwerdeführer trotz der
bestehenden Probleme für seinen Vorgesetzten tragbar war.

Objektive Hinweise auf eine Akzentuierung der psychischen Störung im Verlauf (vor allem
während der Dauer der Versicherungsdeckung durch die Beschwerdegegnerin) werden
schliesslich weder substanziiert noch sind solche - insbesondere in den Beschreibungen von
Dr. med. D.________ - zu erkennen. So ging der Experte von einem seit Kindheit und
Jugend im Wesentlichen unveränderten Gesundheitszustand aus (vgl. E. 3.2.2 hiervor).
Damit erübrigen sich Weiterungen.

E. 3.2.4
Zusammenfassend lassen die Einwendungen des Beschwerdeführers weder die
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen als offensichtlich unrichtig, als Ergebnis
willkürlicher Beweiswürdigung oder als rechtsfehlerhaft nach Art. 95 BGG erscheinen,
noch zeigen sie sonst wie eine Bundesrechtsverletzung auf.

E. 4
Dem Prozessausgang entsprechend gehen die Gerichtskosten zu Lasten des
Beschwerdeführers ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Der obsiegenden Pensionskasse steht
keine Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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